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Rechtsfragen in der
«schweizer schule»

Schulausschluss wegen
Drogenkonsum

Der Luzerner Hasch-Fall

Der Fall jener Luzerner Seminanstm, die
wegen Haschisch von der Schule geflogen
war, erregte in der Schweizer Presse breites
Aufsehen - vor allem nachdem bekannt
wurde, dass der Luzerner Erziehungsrat
Cnade vor Recht ergehen hess Doch nicht
wegen dieser öffentlichen Wirkung soll hier
aus dem Urteil zitiert werden Vielmehr
zeigt dieser Fall, wie komplex und subtil im
Fall von weichen Drogen geurteilt werden
muss Jedenfalls erschien dem Erziehungsrat
die Wegweisung von der Schule als zu harte

Massnahme Argumentiert wird dabei
primär mit formalrechtlichen Begründungen

Allerdings zeigt in diesem Urteil auch
generell die Diskussion um eine Liberalisierung

des Drogenkonsums ihre Wirkung
Angesichts der Tatsache, dass an vielen
Schulen eine Grauzone des Haschischkon-
sums besteht, sagt man sich, dass mit
drakonischer Bestrafung heute nur mehr wenig
zu erreichen ist Vielmehr besteht die
Gefahr, dass die Folgen - im vorliegenden Fall
der Verlust der Ausbildung - erst recht
einen personlichen Absturz nach sich zöge.
In diesem Sinne verweist der Erziehungsrat
denn auch auf das Jugendstrafrecht, dessen
Leitlinie nicht die Vergeltung, sondern
Fürsorge und Erziehung sei

Im zweiten Fall eines Streites um die «richtige»

Sonderschulung soll gezeigt werden,
welche Bedeutung heutzutage Gutachten
und Fachexpertisen in Schulstreitigkeiten
erhalten haben Jedenfalls können Schul-
behorden nicht mehr so einfach mit
«gesundem Menschenverstand» entscheiden
Da werden von allem Anfang Gutachten
und Gegengutachten aufgefahren sowie
Obergutachten erstellt Das mag an sich oft
auch sinnvoll sein - und es bringt wenig,
gegen diese Art der «Verwissenschaftlichung»

zu lamentieren Dennoch ist es
angebracht, anhand eines Beispiels einmal auf
diese oft wenig bedachte Seite der
Protessionalisierung des Bildungswesens
hinzuweisen Die Schlussfolgerungen
allerdings sollen dem Leser uberlassen bleiben

Heinz Moser

Wie stark soll eine Schule durchgreifen,
wenn Schuler beim Haschischkonsum
erwischt werden? Sind drakonische
Massnahmen oder Nachsicht am Platz?

Der Erziehungsrat des Kantons Luzern hatte
sich mit der Beschwerde einer Schülerin zu
befassen, die wegen Haschischkonsums
bzw -handels vom Lehrerseminar der Stadt
Luzern weggewiesen worden war

Die Beschwerdeführer machten im wesentlichen

vier Rügen geltend
1 das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage

fur die Wegweisung,
2 die Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips,

3 die rechtsungleiche Behandlung zu vier
anderen an der Tat beteiligten Schulern
sowie

4 gravierende verfahrensrechtliche Fehler
der Aufsichtskommission

Nach gründlicher Abklärung des Sachverhalts

hiess der Erziehungsrat die Beschwerde

gut und hob den Entscheid der Aut-
sichtskommission über das Lehrerseminar
der Stadt Luzern vom 28 November 1989
auf

«1 Der Erziehungsrat stellt fest, dass am
Stadtischen Lehrerseminar eine schriftliche
Disziplinarordnung zwar fehlt, die
Rechtsgrundlage tur eine Wegweisung aber trotzdem

gegeben ist In Lehre und
Rechtsprechung gilt, dass ein Schulausschluss
selbst ohne schriftliches Disziplinarrecht
zulassig ist, tails ein ordnungsgemässer
Schulbetrieb ansonsten nicht mehr
aufrechterhalten werden kann Zudem lassen
sich vorliegend durch Analogie die Diszi-
plinarregelungen des luzernischen
Erziehungsgesetzes sowie jene der Schulordnung
der Luzerner Kantonsschule sinngemäss
anwenden Das mit der Beschwerde
angesprochene Legalitatsprinzip an sich steht
einer allfalligen Wegweisung also nicht im
Wege
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2. Behördliche Massnahmen haben
grundsatzlich verhältnismässig zu sein. Da der
disziplinarische Schulausschluss als massiver

Eingriff in die persönliche Freiheit gelten

muss, kommt dem Prinzip der
Verhältnismässigkeit einer solchen Massnahme zur
Tat zentrale Bedeutung zu. Dieser Grundsatz

steht denn auch im Zentrum der
Überlegungen, die der Erziehungsrat zum
vorliegenden Fall anstellt. Dem allgemeinen

Verwaltungsrecht folgend fragt er dabei
in drei Richtungen: War die Massnahme,
die Schülerin von der Schule wegzuweisen,
geeignet, erforderlich und verhältnismässig
im engeren Sinn?

a. Das Gebot der Geeignetheit bzw.
Zwecktauglichkeit verlangt, dass eine Massnahme
an sich geeignet sein muss, um das
angestrebte Ziel überhaupt erreichen zu können
- sonst ware sie sinn- und zwecklos und
damit willkürlich. Laut Entscheid des
Erziehungsrates kann ein Schulausschluss
grundsatzlich geeignet sein, einen ordentlichen

Schulbetrieb zu gewahrleisten bzw.
wiederherzustellen, Drogenkonsum bzw.
-handel an der Schule kann diesen Zweck
gefährden.

Der Schulausschluss muss Verhältnis-

massig sein

b. Das Gebot der Erforderlichkeit bzw.
Notwendigkeit verlangt, dass eine Massnahme
nur so scharf als nötig sein darf bzw. so
mild als möglich sein muss, um das
angestrebte Ziel zu erreichen. Der Erziehungsrat
halt fest, dass ein Schulausschluss
grundsatzlich nur bei disziplinarisch vorbestraften
Schulern oder in besonderes schweren
Fallen direkt angewendet werden dürfe. Im
vorliegenden Fall, der sich zwei Wochen
nach Schulbeginn ereignete, kann der

beschwerdeführenden Schülerin jedoch
kein früherer Verstoss gegen die
Disziplinarordnung des Städtischen Lehrerseminars
nachgewiesen werden. Auch beinhaltet der
fragliche Vorfall im Schullager objektiverweise

nicht die Gefahr einer derart
schwerwiegenden Störung des künftigen
Schulbetriebs, dass ein weiterer Verbleib der
beschwerdeführenden Schülerin an der
Schule schlechthin nicht mehr zumutbar
ware.

Der Tatbestand des Drogenkonsums bzw.
-handels ist zwar nach geltendem Strafrecht
erfüllt, doch ist die verhängte Massnahme
unverhaltnismässig scharf-in sachlicher
Hinsicht, weil es sich «nur» um eine leichte

Bei «leichten» s"^Massnahme
ohne Gewinnabsicni

zu scharf

Droge handelte und der «Deal» ohne jede
Gewinnabsicht erfolgte, und in personeller
Hinsicht, weil die Beschwerdeführerin nicht
allein an der Tat beteiligt war, aber als
einzige so scharf gemassregelt wurde. Ein
Mitschüler, der wegen «Dealens» ebenfalls
von der Schule weggewiesen wurde, wird
laut nachträglichem Entscheid der Aut-
sichtskommission ab nächstem Schuljahr
wieder zugelassen, und drei weitere
Mitschüler erhielten eine disziplinarische
Verwarnung.

Der Erziehungsrat halt die Gutheissung der
Beschwerde auch aufgrund der Tatsache tur
angezeigt, dass die Beschwerdeführerin
zum Zeitpunkt der Tat gerade erst siebzehn
Jahre alt war. Strafrechtlich fiele sie daher
unter die Bestimmungen des Jugendstrafrechts,

dessen Leitgedankte nicht die
Vergeltung, sondern die Besserung durch
Fürsorge und Erziehung ist. Damit befindet
sich das Jugendstrafrecht in der Nahe des
Verwaltungsrechts, das in diesem
Beschwerdefall zur Anwendung gelangte.

c. Das Gebot der Verhältnismässigkeit im
engeren Sinn verlangt, dass eine
Massnahme in einem vernunftigen, ausgewo-
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genen Verhältnis zum angestrebten Ziel
bzw fur die Betroffene zumutbar sein
muss Laut Erziehungsrat verstosst im
vorliegenden Fall die getroffene Massnahme
gegen dieses Gebot, weil die Schülerin
ohne vorgangige Verwarnung weggewiesen
und im Vergleich mit den vier Mitbeteiligten

ungleich behandelt wurde

3 Die unterschiedlichen Sanktionen gegen
die an der Tat beteiligten Schuler halten
einer rechtlichen Überprüfung unter dem
Aspekt der rechtsgleichen Behandlung
nicht stand Die beschwerdeführende Schülerin

als einzige vom Seminar zu weisen,
kommt laut Entscheid des Erziehungsrats
geradezu einem Anwendungsfall der
sogenannten Sonderopfertheorie gleich,
was dem Gebot der Rechtsgleichheit krass
zuwiderlauft

4 Der Aufsichtskommission könne gemäss
Erziehungsrat keine gravierenden
verfahrensrechtlichen Fehler nachgewiesen
werden, da namentlich das Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege nicht verletzt
worden ist Der Erziehungsrat weist einzig
darauf hin, Lehrervertreter sollten - weil sie
als befangen gelten können - bei der
Behandlung von Beschwerdefallen durch
die Aufsichtskommission in den Ausstand
treten Den Vorwurf, der Beschwerdeführerin

sei das rechtliche Gehör verweigert

worden, weist der Erziehungsrat
dagegen als unbegründet zurück

Erziehungsrat heisst daher die Beschwerde
gut (Entscheid des Luzerner Erziehungsrates
vom 27. Marz 1990)

Zusammenfassend halt der Erziehungsrat in
seinem Entscheid fest, dass die
Wegweisung von der Schule an sich ein taugliches

Mittel sein kann, das angestrebte Ziel
zu erreichen Im vorliegenden Fall entbehrt
die verhängte Massnahme auch nicht der
gesetzlichen Grundlage, verletzt hingegen
das Gebot der Erforderl ichkeit, der
Verhältnismässigkeit im engeren Sinn und - darin
eingeschlossen - der Rechtsgleichheit Der

Im Widerstreit von
Gutachten

Eltern und Schulbehorden streiten, welche

Sonderschule fur ein Kind «richtig»
ist Findet das Obergericht des Kantons
Schaffhausen eine salomonische Entscheidung?

S B besuchte wahrend zweier Jahre einen
Sprachheilkindergarten im Kanton
Schaffhausen Aufgrund damaliger Abklärungen
wurde bei ihr ein Intelligenzruckstand von
rund zwei Jahren festgestellt Darauf wurde

angepassten Schulung

sie der Vorschul- beziehungsweise Ein-
schulungsgruppe einer öffentlichen Sonderschule

fur leicht geistigbehinderte, schul-
bildungsfahige Kinder zugewiesen Das
Kind besuchte diese Schule bis zum Frühling

1988, als der Schulpsychologische
Dienst der Kantonalen Erziehungs-
beratungsstelle zum Schluss kam, dass sie
lediglich praktischbildungsfahig sei Gegen
die Umplazierung von S B in eine solche
Institution wehrten sich die Eltern Doch
der schaffhausische Stadtschulrat und der
Erziehungsrat dieses Kantons lehnten ihren
Antrag ab - zumal bei der Beschwerde der
Leiter jener privaten Sonderschule als
Vertreter massgeblich mitwirkt, an welche
die Eltern jetzt ihr Kind schicken mochten
Zur darauf erfolgenden Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde äusserte sich das
Obergericht des Kantons Schaffhausen
unter anderem wie folgt-
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«2. Das Schaffhauser Schulgesetz legt in
einem Grundsatzartikel die Ziele des
Bildungswesens fest (Art. 3 SchG). Das
allgemeine Ziel der Erziehung besteht darin,
gute und glückliche Menschen heranzubilden;

die Schule fordert deshalb zusammen

mit dem Elternhaus die sittlich-religiösen,
verstandesmässigen und körperlichen

Anlagen der Kinder. Diese Richtungen
werden im einzelnen konkretisiert (Art. 3

Abs. 2 bis 4 SchG). Die Verwirklichung der
Bildungsziele ist Aufgabe der Schule (Art. 2

SchG).

Keines to Cu.ach.en kann al,

unabhängig gelten

Der Erziehung und Bildung von Kindern,
die in ihrer Bildungsfähigkeit erheblich
benachteiligt oder in ihrer Entwicklung erheblich

gefährdet sind, dienen die
Sonderschulen (Art. 52 Abs. 1 SchG). Fur den
Unterricht in diesen Schulen legt das Gesetz
ein speziell darauf gerichtetes Ziel fest: Die
Sonderschulung soll die Kinder befähigen,
nach dem Mass ihrer Möglichkeiten an der
Gemeinschaft und an der Gesellschaft
teilzuhaben.

Der Erziehungsrat hat am 4. November
1982 Richtlinien über die Anordnung der
Sonderschulung erlassen. Danach haben
unter anderem Kinder, die in ihrer Bil-
dungsfahigkeit erheblich benachteiligt sind,
Anrecht auf eine ihrer Bildungsfahigkeit
angepasste Schulung und Erziehung.

3. Es steht fest, dass S.B. in ihrer geistigen
Entwicklung behindert ist und demzufolge
der Sonderschulung bedarf.

Umstritten ist dagegen, welche Art der
Sonderschulung anzuordnen sei. Der
Stadtschulrat und der Erziehungsrat erachten
S.B. nicht als schul-, sondern nur als
praktischbildungsfahig. Diese Instanzen
stützen sich dabei auf Abklärungen der
Kantonalen Erziehungsberatungsstelle und
die Schulberichte der Sonderschule. Die
Beschwerdeführer halten ihre Tochter
demgegenüber fur schulbildungst'ahig. Sie berufen

sich dabei auf ein von ihnen in Auftrag

gegebenes psychologisches Gutachten.
Dessen Objektivität und Richtigkeit bestreitet

indessen der Erziehungsrat in seiner
Vernehmlassung.

Die erwähnten Gutachten und Berichte
enthalten gegensatzliche Schlüsse. Auf der
einen Seite handelt es sich um Berichte von
Behörden, die dem Erziehungsdepartement
unterstehen. Dieses ist im Erziehungsrat-
der Vorinstanz im vorliegenden Fall -
vertreten. Der Rat und das Departement stehen
zum Vertreter der Beschwerdeführer, der
eine private Sonderschule leitet, in einem
gewissen Spannungsverhaltnis. Das wird in
den Rechtsschritten deutlich sichtbar. Auf
der andern Seite hat die Psychologin D. W.
ihr Gutachten im Auftrag der Beschwerdeführer

erstattet. Weder diese Expertise noch
die andern Fachberichte können daher als
unabhängig gelten.

Aus diesem Grund hat das Obergericht eine
auswärtige Fachinstanz, die Psychiatrische
Universitats-Poliklinik fur Kinder und
Jugendliche, Zurich, mit einer Begutachtung
der Bildungsfähigkeit von S.B. beauftragt.
Diese hat ihr Gutachten am 8. Dezember
1989 erstattet. Sie erachtet die Möglichkeiten

des Madchens als Grenztäll zwischen
schulischer und rein praktischer Bildungsfähigkeit.

Doch kommt sie auf Grund
eingehender Abklärungen zum Schluss, dass S.B.
zurzeit als schulbildungsfahig zu beurteilen
sei, dass eine rein praktischbildende Schulung

mit einiger Wahrscheinlichkeit einen
ungunstigen Einfluss auf die weitere
psychosoziale Entwicklung des Madchens
hatte und dass es in der Sonderschule so-

Bildungsfähig^'1

wohl in der kognitiv-intellektuellen als auch
in der personlichen Entwicklung Fortschritte
gemacht hat sowie adaquat gefordert worden

ist.

Das Gutachten der Psychiatrischen
Universitats-Poliklinik für Kinder und Jugend-
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liehe ist von keiner Seite kritisiert worden.
Es überzeugt denn auch durch die
umfassenden Abklärungen und die daraus
gewonnenen Schlüsse. Fur das Obergericht
besteht daher kein Grund, davon abzuweichen.

Dem vorliegenden Entscheid ist
deshalb die gutachterliche Feststellung
zugrundezulegen, wonach die Bildungs-
t'ahigkeit von S.B. zwar einen Grenzfall
darstellt, das Madchen aber angesichts der
stetigen Fortschritte in den schulischen Fertigkeiten

ohne Anzeichen einer
Uberforderung zurzeit schulbildungsfahig ist.

Nach dem angefochtenen Entscheid hätte
S.B. der Heilpadagogischen Schule B.
zugewiesen werden sollen. Diese Schule
unterrichtet indessen praktischbildungsfähige
Kinder. Sie vermittelt somit eine Schulung,
die den Bildungsfähigkeiten des Mädchens
nicht angepasst ist. Der Zuweisungsentscheid

steht daher mit dem Sonderschu¬

lungsgrundsatz der Richtlinien des
Erziehungsrats über die Anordnung der
Sonderschulung nicht in Einklang. Da diese
Bestimmung Art. 52 Abs.l SchG konkretisiert,
ist der angefochtene Entscheid auch mit
dieser schulgesetzlichen Vorschrift
unvereinbar. Das ergäbe sich im übrigen auch
aus deren unmittelbarer Anwendung, wurde

doch das schulbildungsfahige Madchen
durch den Unterricht fur Praktischbildungs-
fahige nicht darin gefordert, nach dem Mass
seiner Möglichkeiten an der Gemeinschaft
und an der Gesellschaft teilzuhaben. Die
Beschwerde erweist sich daher als begründet

und ist gutzuheissen.

Der angefochtene Rekursentscheid des
Erziehungsrats und der Zuweisungs-
beschluss des Stadtschulrats sind demzufolge

aufzuheben (Entscheid des
Obergerichts des Kantons Schaffhausen vom
16. März 1990).
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